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33 Bewertungsrecht

Norm

BewG 1955 §30 Abs1;

BewG 1955 §30 Abs2 Z3;

BewG 1955 §31 Abs1;

BewG 1955 §33 Abs1;

BewG 1955 §52 Abs2;

Rechtssatz

Wenn nach den gegebenen Verhältnissen, insbesondere mit Rücksicht auf die bestehenden

Verwertungsmöglichkeiten, anzunehmen ist, daß dauernd leerstehende Gebäude oder Gebäudeteile in absehbarer

Zeit anderen als landwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen Zwecken dienen werden, sind sie - in entsprechender

Anwendung des § 52 Abs 2 BewG - aus dem landwirtschaftlichen Vermögen auszuschließen (Hinweis

Twaroch/Wittmann/Frühwald, BewG, § 30 Seite 163). Sind Gebäude oder Gebäudeteile aus dem landwirtschaftlichen

und forstwirtschaftlichen Vermögen auszuscheiden, so sind auch allfällige, damit zusammenhängende

Grundstücks ächen (insbesondere Hausgärten oder Lagerplätze) auszuscheiden (Hinweis

Twaroch/Wittmann/Frühwald, aaO).
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